
 
 
 
Der Rechtsanwälte Dr. Neumann Neumann Rudolf Partnerschaft mbB 
 

Dr. Albrecht Neumann  
Jens Neumann 
Jürgen Rudolf 
 

in Villingen-Schwenningen 
 

wird hiermit in Sachen  
 
 

wegen     
 
 

umfassende Vollmacht erteilt  
 

1. zur Prozeßführung (u.a. nach §§ 81 ff. ZPO) einschließlich der Befugnis zur Erhebung und 
Zurücknahme von Widerklagen;  
 
2. zur Vertretung in sonstigen Verfahren und bei außergerichtlichen Verhandlungen aller Art  
 
3. zur Begründung und Aufhebung von Vertragsverhältnissen und zur Abgabe und Entgegennahme 
von einseitigen Willenserklärungen (z. B. Kündigungen) in Zusammenhang mit der oben unter 
"wegen....... " genannten Angelegenheit.  
 
Die Vollmacht gilt für alle Instanzen und erstreckt sich auch auf Neben- und Folgeverfahren aller Art  
 
Sie umfaßt insbesondere die Befugnis, Zustellungen zu bewirken und entgegenzunehmen, die 
Vollmacht ganz oder teilweise auf andere zu übertragen (Untervollmacht), Rechtsmittel einzulegen, 
zurückzunehmen oder auf sie zu verzichten, den Rechtsstreit oder außergerichtliche Verhandlungen 
durch Vergleich, Verzicht oder Anerkenntnis zu erledigen, Geld, Wertsachen und Urkunden, insbes-
ondere auch den Streitgegenstand und die von dem Gegner von der Justizkasse oder von sonstigen 
Stellen zu erstattenden Beträge entgegenzunehmen sowie Akteneinsicht zu nehmen.  
 
Etwaige Kostenerstattungsansprüche werden mit der Vollmachterteilung an die Bevollmächtigten 
abgetreten, die diese Abtretung annehmen. 
 
Ferner bestätige ich, dass ich gem. § 49b V BRAO von den Bevollmächtigten belehrt wurde und nun 
weiss, dass sich die für meine rechtliche Vertretung anfallenden Rechtsanwaltsgebühren nach dem 
Gegenstandswert des Streitgegenstands berechnen. 
 
Ort, Datum, Unterschrift  
 
 
 
 
Außerdem bestätige ich, dass ich darüber aufgeklärt wurde, dass ich in arbeitsrechtlichen 
Angelegenheiten die Vergütung meines Rechtsanwaltes unabhängig vom Obsiegen oder Unteliegen 
in einem Rechtsstreit in der ersten Instanz auf jeden Fall selbst zu tragen habe. Auch bei einem 
Obsiegen im Rechtsstreit steht mir gegenüber dem Prozeßgegner kein Kostenerstattungsanspruch 
zu. 
 
Ort, Datum, Unterschrift  
 

 


